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Regeste

Internationale Zuständigkeit (Sorgerecht) | Familienrecht

Erwägungen

E. 1
Angefochten ist der kantonal letztinstanzliche Entscheid betreffend
Kindesschutzmassnahmen bzw. Übertragung des Sorgerechts; die Beschwerde in
Zivilsachen steht offen (Art. 72 Abs. 1 bzw. Art. 72 Abs. 2 lit. b Ziff. 6, Art. 75 Abs. 1 und
Art. 90 BGG ).

E. 2
Das Obergericht hat befunden, als Alleininhaberin der elterlichen Sorge habe die Mutter mit
dem Kind rechtmässig ins Ausland ziehen dürfen; es stelle sich einzig die Frage nach dem
gewöhnlichen Aufenthalt des Kindes. Zwar sei der Zeitpunkt des Wegzuges (bereits Mitte
August oder erst Anfang September) nicht ganz klar, aber für Kindesschutzmassnahmen
gebe es keine perpetuatio fori, weshalb offen bleiben könne, ob bei Einreichung des
Gesuches beim Familiengericht V.________ im Juli 2017 eine Zuständigkeit noch gegeben
gewesen wäre.

E. 3
Die Beschwerde enthält entgegen den Anforderungen gemäss Art. 42 Abs. 1 BGG keinerlei
Rechtsbegehren. Im Übrigen fehlt es auch an einem schutzwürdigen Interesse im Sinn von
Art. 76 Abs. 1 lit. b BGG , weil der Beschwerdeführer selbst anerkennt, dass
zwischenzeitlich ausschliesslich die polnischen Instanzen zuständig sind. Er wirft den
Behörden denn auch in erster Linie vor, seinerzeit nicht unverzüglich gehandelt zu haben
und Informationen über ihn an die polnischen Instanzen zu liefern, ohne Erkundigungen
über das Befinden des Kindes in Polen einzuholen; Ersteres hat aufsichtsrechtlichen
Charakter, wofür das Bundesgericht nicht zuständig ist, und Letzteres geht über den
Gegenstand des angefochtenen Entscheides hinaus, weshalb auch hierauf nicht eingetreten
werden kann.

E. 4
Der Hauptvorwurf an das Obergericht geht dahin, dass sich dieses gar nicht materiell zur
Sache geäussert habe, obwohl er alles dargelegt und auf den Unterlagen auch farbig
markiert habe. Dass sich das Obergericht nicht mit der Sache selbst befasst hat, ergibt sich
zwangsläufig aus dessen Erkenntnis, dass keine schweizerische internationale Zuständigkeit
gegeben ist, weil der Wegzug des Kindes nach Polen gemeinsam mit der sorgeberechtigten
Mutter die schweizerische Zuständigkeit - soweit eine solche anfänglich bestanden hätte,
was nicht ganz klar ist - sofort entfallen liess (vgl. Urteil 5A_293/2016 vom 8. August 2016



E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Aus der Sicht des Beschwerdeführers ohne Weiteres
nachvollziehbar, aber nicht von Belang im Zusammenhang mit der Zuständigkeitsfrage sind
ferner die Vorwürfe an die Mutter: Dass diese als Alleininhaberin des Sorgerechts
berechtigt war, den Aufenthaltsort des Kindes nach Polen zu verlegen, wurde bereits
festgehalten und anerkennt zwischenzeitlich auch der Beschwerdeführer (vgl. Beschwerde,
S. 1). Dem Umstand, dass sie ihm das Besuchsrecht gegenüber der Tochter zu verweigern
scheint, können nach dem Gesagten nicht (mehr) die schweizerischen Behörden abhelfen,
sondern der Beschwerdeführer hat sich diesbezüglich an die zuständigen polnischen
Instanzen zu wenden.

E. 5
Zusammenfassend ergibt sich, dass auf die Beschwerde nicht eingetreten werden kann. Bei
diesem Verfahrensausgang wird der Beschwerdeführer kostenpflichtig ( Art. 66 Abs. 1
BGG ).
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